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ABSCHNITT 1:  Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemis chs und des Unternehmens 
 
1.1. Produktidentifikator 
 
 Handelsname 
 Borax Granulat Pentahydrat 
 

Name des Stoffs   Dinatriumtetraborat 
 REACH-Registrierungsnummer: Eine Registriernummer für diesen Stoff ist nicht vorhanden, da der Stoff 

oder seine Verwendung von der Registrierung ausgenommen sind, die jährliche   
Tonnage keine Registrierung erfordert oder die Registrierung für einen späteren 
Zeitpunkt vorgesehen ist. 

 
 Identifikationsnummern 

CAS-Nummer:   12179-04-3 
EG-Nummer:   215-540-4 
Indexnummer:   005-011-00-4 

 
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs  oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten   

wird 
 
 Relevante identifizierte Verwendungen 

Verwendungssektor 
Hilfsmittel Textilindustrie, Emailfabrikation, Glasverarbeitung, Flussmittel, Syntheserohstoff, 
Flammschutzmittel. 
 

 Verwendungen, von denen abgeraten wird 
 Keine Daten vorhanden. 
 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheit sdatenblatt bereitstellt 
 
 Lieferant 
 SysKem Chemie GmbH 
 Am Elisabethheim 68b 
 D-42111 Wuppertal 
 
 Telefon-Nummer  +49 (0) 0202/3702385 
 Fax-Nummer  +49 (0) 0202/306362 
 Email   info@syskem.de 
 
 Email-Adresse der sachkundigen Person, die für das Sic herheitsdatenblatt zuständig ist 
 info@syskem.de 
 
1.4. Notrufnummer 

 
 +49 (0)30 19240 (Giftinformationszentrale Berlin) 
 
ABSCHNITT 2:  Mögliche Gefahren 
 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 
 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 
 Repr. 1B   H360  Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. 
 
 Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/E G 
 T; Giftig Repr. Cat. 2 R60-61 Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.  

Kann das Kind im Mutterleib schädigen. 
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2.2. Kennzeichnungselemente 
 
 Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CL P) 
 Gefahrenpiktogramme 
 

 
 GHS08 
 
 Signalwort 
 Gefahr 
 
 Gefahrenhinweise 

H360   Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. 
Nur für gewerbliche Anwender. 
 
Sicherheitshinweise  
P281   Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
P201   Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 
P202   Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. 
P308+P313  BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P405   Unter Verschluss aufbewahren. 
P501   Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ 

internationalen Vorschriften. 
 
2.3. Sonstige Gefahren 
 

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 

 
ABSCHNITT 3:  Zusammensetzung/Angaben zu den Bestan dteilen 
 
3.1. Stoffe 
 
 Chemische Charakterisierung 
 Name des Stoffs    Dinatriumtetraborat 
 
 Identifikationsnummern 

CAS-Nummer:    12179-04-3 
EG-Nummer:    215-540-4 
Indexnummer:    005-011-00-4 

 
SVHC 
12179-04-3 Dinatriumtetraborat 

 
3.2. Gemische 
 
 Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Gemisch. 
 
ABSCHNITT 4:  Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
 Allgemeine Hinweise: 

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 
 

Nach Einatmen: 
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 
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Nach Hautkontakt: 
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 

 
Nach Augenkontakt: 
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt mit fließendem Wasser spülen.  
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 

 
Nach Verschlucken: 
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 

 
4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Sym ptome und Wirkungen 
  

Keine Daten vorhanden. 
 
4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialb ehandlungen 
  

Keine Daten vorhanden. 
 
ABSCHNITT 5:  Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 
5.1. Löschmittel 
 

Geeignete Löschmittel: 
Kohlendioxid (CO2 ), Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder 
alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. 
 
Ungeeignete Löschmittel: 

 Wasser im Vollstrahl 
 
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef ahren 
  

Keine Daten vorhanden. 
 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
  

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
 

ABSCHNITT 6:  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freise tzung 
 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrü stungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
 

Nicht für Notfälle geschultes Personal: 
 Keine Daten vorhanden. 
 

Einsatzkräfte: 
Schutzausrüstung tragen.  

 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
  

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Rein igung 
  

Mechanisch aufnehmen. 
Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. 
Für ausreichende Lüftung sorgen. 
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
  
 Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.  

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8.  
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13. 

 
ABSCHNITT 7:  Handhabung und Lagerung 
 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren Umgang: 
Staubbildung vermeiden. 

 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung. 
 

 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berück sichtigung von Unverträglichkeiten 
 

Technische Maßnahmen und Lagerungsbedingungen: 
Wasserrechtliche Bestimmungen beachten. 

 
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: 
Behälter dicht geschlossen an einem trockenen Ort aufbewahren. 

 
Zusammenlagerungshinweise: 
Keine Daten vorhanden. 

 
Lagerklasse gemäß TRGS 510: 

 Keine Daten vorhanden. 
 
7.3. Spezifische Endanwendungen 
 
 Keine Angaben verfügbar. 
 
ABSCHNITT 8:  Begrenzung und Überwachung der Exposi tion/Persönliche Schutzausrüstungen 
 
8.1. Zu überwachende Parameter 
 
 Arbeitsplatzgrenzwerte  

AGW: allgemeiner Staubgrenzwert: 
Einatembare Fraktion (E-Staub): 10 mg/m3 
Alveolengängige Fraktion (A-Staub): 3 mg/m3 
TRGS 900 

 
DNEL-Werte 
Keine Daten verfügbar. 
 

 PNEC-Werte  
Keine Daten verfügbar 

 
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
 Keine Daten vorhanden. 
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Persönliche Schutzausrüstung 
Atemschutz 
Bei Staubbildung Atemschutz erforderlich. 

 
 Augen-/Gesichtsschutz 
 Dichtschließende Schutzbrille. 
 
 Handschutz 

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. 
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. 
Handschuhmaterial 
Naturkautschuk (Latex) 
Chloroprenkautschuk 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen 
abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. 
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 

 
 Sonstige Schutzmaßnahmen 
 Schutzkleidung. 

Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge 
arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.  

 
 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
 Keine Daten vorhanden. 
 
ABSCHNITT 9:  Physikalische und chemische Eigenscha ften 
 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen un d chemischen Eigenschafen 
 
 Form      Granulat 
 Farbe      Weiß 
 Geruch      Geruchlos 
 Geruchsschwelle    Keine Daten verfügbar. 
 
 pH-Wert       9,25 (bei 25 g/) bei 20 °C 
 
 Siedepunkt/Siedebereich   1575 °C 
 Schmelzpunkt/Schmelzbereich   742 °C 
 Zersetzungspunkt/Zersetzungsbereich  Keine Daten vorhanden. 
 Flammpunkt     Nicht anwendbar. 
 Zündtemperatur     Keine Daten vorhanden. 
 Selbstentzündungstemperatur   Keine Daten vorhanden. 
 
 Oxidierende Eigenschaften   Keine Daten vorhanden. 
 Explosive Eigenschaften    Das Produkt ist nicht explosionsfähig. 
 Entzündbarkeit (fest, gasförmig)   Der Stoff ist nicht entzündlich. 
 Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze Keine Daten vorhanden. 
 Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze Keine Daten vorhanden. 
 
 Dampfdruck     Keine Daten vorhanden. 
 Dampfdichte (Luft = 1)    Keine Daten vorhanden. 
 Verdampfungsgeschwindigkeit   Keine Daten vorhanden. 
 Relative Dichte     Keine Daten vorhanden. 
 Dichte      2,37 g/cm3 (20 °C) 
 
 Wasserlöslichkeit    25 g/l bei 20 °C 
 Löslichkeit(en)     Keine Daten vorhanden. 
 
 Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser   Keine Daten vorhanden. 
 Viskosität     Nicht anwendbar. 
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9.2. Sonstige Angaben 
 
 Schüttdichte bei 20°C :     1170 kg/m³ 
 
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 
10.1. Reaktivität 
 
 Keine Daten vorhanden. 
 
10.2. Chemische Stabilität 
 
 Keine Daten vorhanden. 
 
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
 

Reaktion mit starken Reduktionsmitteln, wie z.B. Metallhydriden oder Alkalimetallen, führt zur Entwicklung 
von Wasserstoffgas., was eine Explosionsgefahr darstellt. 

 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
 
 Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
 
10.5. Unverträgliche Materialien 
 
 Reduktionsmittel. 
 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 

Keine Daten vorhanden. 
 
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 
 Akute orale Toxizität 
 Oral LD50 2400 (rat) 
 
 Akute dermale Toxizität 
 Dermal LD50 2000 mg/kg (rabbit) 
 
 Akute inhalative Toxizität 
 Keine Daten vorhanden. 
 
 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Keine Reizwirkung. 
 
 Schwere Augenschädigung/-reizung 
 Keine Reizwirkung. 
 
 Sensibilisierung der Atemwege/Haut 
 Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. 
 
 Keimzell-Mutagenität 
 Keine Daten vorhanden. 
 
 Reproduktionstoxizität 
 Repr. 1B. 
 
 Karzinogenität 
 Keine Daten vorhanden. 
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 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Expo sition 
 Keine Daten vorhanden. 
 
 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exp osition 
 Keine Daten vorhanden. 
 
 Aspirationsgefahr 
 Keine Daten vorhanden. 
 

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chr onische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender   
Exposition 

 Keine Daten vorhanden. 
 
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 
12.1. Toxizität 
 
 Fischtoxizität 

LC50/24 d: 88 mg/l (Regenbogenforelle) 
LC50/7 d: 65 mg/l (Goldfisch) 

 
 Daphnientoxizität 

EC50/24 h: 242 mg/l 
 
 Algentoxizität 

EC10/96 h: 24 mg/l 
 
 Bakterientoxizität 
 Keine Daten vorhanden. 
 
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
 
 Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar. 
 
12.3. Bioakkumulationspotential 
 
 Keine Daten vorhanden. 
 
12.4. Mobilität im Boden 
 
 Keine Daten vorhanden. 
 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 
 PBT-Beurteilung 
 Das Produkt gilt nicht als PBT. 
 vPvB-Beurteilung 
 Das Produkt gilt nicht als vPvB. 
 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 
 
 Keine Daten vorhanden. 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
 
 Produkt 

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Entsorgung gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. 
Die Abfallschlüsselnummer nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) ist abhängig vom Abfallerzeuger und 
kann dadurch für ein Produkt unterschiedlich sein. Die Abfallschlüsselnummer ist daher von jedem 
Abfallerzeuger gesondert zu ermitteln. 
Die Zuordnung von Abfallschlüsselnummern nach dem EAV ist branchen- und prozeßspezifisch durchzuführen. 

 
 Verpackung 
 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
 
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 
14.1. UN-Nummer 
 
 ADR     Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 IMDG     Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 IATA     Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 
14.2. Ordnungsgemäße Versandbezeichnung 
 
 ADR     Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 IMDG     Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 IATA     Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 
14.3. Transportgefahrenklassen 
 
 ADR     Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 IMDG     Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 IATA     Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 
14.4. Verpackungsgruppe 
 
 ADR     Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 IMDG     Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 IATA     Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 
14.5. Umweltgefahren 
 
 ADR     Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 IMDG     Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 IATA     Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  
 

Keine Daten vorhanden. 
 
14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPO L-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 
 
 Nicht anwendbar 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Um weltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den St off 

oder das Gemisch 
 
 EU Vorschriften  
 Keine Daten vorhanden. 
 
 Nationale Vorschriften  

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):  
Entfällt. 
 
Wassergefährdungsklasse: 
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung nach VwVwS): schwach wassergefährdend 

 
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsvero rdnungen 
Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH,  Artikel 57 
12179-04-3 Dinatriumtetraborat 

 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
 
 Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt. 
 
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von  
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

 
 Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes v erwendet wurden: 
 EG-Richtlinie 67/548/EG bzw. 99/45/EG in der jeweils gültigen Fassung. 
 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung. 
 EG-Richtlinien 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2990/161/EG 
 Nationale Arbeitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung. 
 Transportvorschriften gemäß ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils gültigen Fassung. 
 Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und ökotoxikologischen Daten benutzt werden, 
 sind direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben. 
 

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 und 3 aufg eführten R-, H- und EUH-Sätze 
(soweit nicht bereits in diesen Abschnitten aufgefü hrt) 
Jeweils in den Abschnitten aufgeführt. 

 
Datenblatt ausstellender Bereich: 
SysKem Chemie GmbH - Abt. Produktsicherheit 
Telefon.: +49 (0)202/3702385 

 
Abkürzungen und Akronyme: 

 VwVwS  Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe 
 TRGS 510 Technische Regel Gefahrstoffe 510 
 ADR  Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 

IMDG  International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA  International Air Transport Association 

 OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 
 
 Schulungshinweise: 
 Unterweisungen über Gefahren und Schutzmaßnahmen an Hand der Betriebsanweisungen (TRGS 555). 
 Die Unterweisungen müssen vor Beginn der Beschäftigung und danach mindestens einmal jährlich erfolgen. 
 
 Gründe für Änderungen:  
 Das Sicherheitsdatenblatt wurde inhaltlich überprüft/überarbeitet. 
 Änderungen in den jeweiligen Abschnitten gegenüber der vorherigen Version sind am linken Seitenrand 
 mit zwei senkrechten Strichen gekennzeichnet. 
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